Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB)
Miet Me by
Klaus Schreier GmbH

I. Anwendungsbereich

Ein Mietvertrag zwischen einem gewerblichen oder privaten Kunden - im Folgenden ,Mieter” genannt - und der Klaus
Schreier GmbH - im Folgenden ,Vermieter” genannt - kommt durch beidseitige Unterschrift des Vertrags oder durch
digitale oder telefonische Anfrage des Mieters und schriftliche Bestatigung des Vermieters zustande. Jeder Mietvertrag
wird auf Basis dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen geschlossen und unterliegt diesen vollumfanglich.

Il. Mieter und berechtigte Fahrer
1. Nur der Mieter und die im Mietvertrag ausdricklich angegebenen sonstigen Fahrer dirfen das Fahrzeug fuhren. Zum
Zeitpunkt der Nutzung des Mietfahrzeugs missen die nachfolgenden Voraussetzungen erfllt sein.
a. Der Mieter und alle sonstigen Fahrer missen ein Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben und im Besitz einer
gultigen Fahrerlaubnis sein. Fihrerschein-Verlusterklarungen werden nicht akzeptiert. Ein auslandischer Fihrerschein
wird nur akzeptiert, wenn er nach gesetzlichen Bestimmungen auch in der Bundesrepublik Deutschland gultig ist und im
Original oder in beglaubigter Ubersetzung vorgelegt wird.
b. Des Weiteren muss der Mieter seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland
haben und einen glltigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestatigung im Original vorlegen kdonnen. Fotos,
Scans oder Kopien der vorstehenden Ausweisdokumente werden nicht akzeptiert.
c. Darliber hinaus gelten flr ausgewahlte Fahrzeuggruppen Beschrankungen hinsichtlich des Alters und/oder der Dauer
des Besitzes der Fahrerlaubnis.
2. Hat der Vermieter dem Mieter die Genehmigung erteilt, das Fahrzeug anderen Fahrern zu Gberlassen, so hat der Mieter
bei der Auswahl dieser Fahrer die erforderliche Sorgfalt zu wahren und die Erfiillung der Voraussetzungen des Vermieters
zu (iberpriifen. Jeder weitere Fahrer neben dem Mieter gilt ferner als Erfiillungsgehilfe des Mieters. Eine Uberlassung des
Mietwagens an Fahrer, welche die Voraussetzungen nicht erfiillen, fiihrt zum Verlust des Versicherungsschutzes und ist
Grund fir eine auBerordentliche fristlose Kindigung des Mietvertrags. Das Flhren des Fahrzeugs durch einen nicht-
berechtigten Fahrer fiihrt zum Verlust des Versicherungsschutzes.
3. Bei gewerblichen Kunden, die die Erlaubnis des Vermieters fir wechselnde Fahrer erhalten haben, haftet der Mieter fir
die Uberwachung der jeweiligen Fahrerlaubnis dieser Fahrer. Der Mieter hat das Handeln des jeweiligen Fahrers wie sein
eigenes zu vertreten. Sollte aus Vorsatz oder Fahrl&ssigkeit des Mieters entgegen diesem Vertrag ein nicht-berechtigter
Fahrer das Fahrzeug fiihren, so haftet der Mieter auch fir dessen Handeln. Der gewerbliche Mieter hat dartiber hinaus durch
eigene Dokumentation sicherzustellen, dass samtliche Fahrer gegenlber Behorden jederzeit benannt werden kénnen.
Andernfalls hat er fir den wirtschaftlichen Schaden einer Fahrtenbuchauflage gegen den Vermieter aufzukommen. Bei
Anmietung von Lastkraftwagen sind ferner die Bestimmungen des Glterkraftverkehrsgesetzes (GUKG) zu beachten.

lll. Reservierung

1. Eine Reservierung gilt erst dann als fur den Vermieter verbindlich, wenn dieser die Reservierung schriftlich oder per Mail
bestétigt hat. Wenn ein Fahrzeugreserviert und die Reservierungvom Vermieter bestatigt wird, ist der Mieter bis spatestens
2 Stunden nach dem vereinbarten Mietbeginn zur Abnahme des Fahrzeugs verpflichtet. Danach ist der Vermieter nicht mehr
an die Reservierung gebunden.

2. Reservierungen gelten allgemein nur flir Fahrzeuggruppen, nicht aber bestimmte Fahrzeugtypen(Hersteller und Modelle).
Sollte ein reserviertes Fahrzeug nicht verfligbar sein, so kann der Vermieter dem Mieter jederzeit ein anderes Fahrzeug der
gleichen oder einer hdheren Gruppe zur Verfligung stellen.

3. Der Mieter kann die Reservierung bis spatestens 48 Stunden vor Mietbeginn kostenfrei umbuchen oder stornieren.
Storniert der Mieter die Reservierung innerhalb von weniger als 48 Stunden vor Mietbeginn, ist der Vermieter berechtigt,
eine Storno-Gebiihr gemaB der zum Zeitpunkt der Anmietung giiltigen Ubersicht ,Zusatzgebihren® in Rechnung zu stellen,
sofern der Mieter nicht nachweist, dass der dem Vermieter entstandene Schaden geringer war.

4. Nimmt der Mieter ein reserviertes Mietfahrzeug ohne vorherige Stornierung nicht ab, oder kommt ber das reservierte
Mietfahrzeug wegen Nichterscheinens des Mieters kein Mietvertrag zu Stande, ist der Vermieter berechtigt, eine Geblhr
i.H.v. 60% des Mietpreises gemaB der zum Zeitpunkt der Anmietung glltigen Tarife in Rechnung zu stellen, sofern der
Mieter nicht nachweist, dass der dem Vermieter entstandene Schaden geringer war.



IV. Zahlung und Kaution

1. Als Gegenleistung flr das zur Verfligung gestellte Fahrzeug zahlt der Mieter den vereinbarten Mietpreis zzgl. aller
gebuchten Optionen und eventuell anfallende Nebenkosten direkt bei Abgabe des Fahrzeuges. Die Sicherheitsleistung
(Kaution)ist bereits vor dem Start der Miete als Vorauszahlung zu leisten. Im Falle einer Verlangerung der urspriinglichen
Mietdauer zahlt der Mieter noch vor Beginn der Verlangerung die bis dahin angefallene Miete. Wird das Fahrzeug langer
als 4 Wochen gemietet, so wird jeweils nach 4 Wochen die Zwischenrechnung gestellt und ist sofort

2. Als Zahlungsmittel werden Barzahlungen und Girocard, Kreditkarten der Zahlungskarten-Anbieter Mastercard und
VISA akzeptiert. Prepaid-Kreditkarten werden nicht akzeptiert. Debit-Kreditkarten gelten analog zu girocards (EC-
Karten) und werden nicht fir alle Anmietungen akzeptiert. Die Entscheidung Uber die Akzeptanz des Zahlungsmittels trifft
in jedem Fall der Vermieter. Bei Nutzung von girocards (EC-Karten) erklart sich der Kunde damit einverstanden,
dass etwaige Folgekosten aus dem Mietvertrag per Lastschrift eingezogen werden diirfen. Wenn der Mieter per
Lastschrift zahlt und es zu Retouren kommt, trégt der Mieter hierfir die Kosten. Die Aufrechnung von Forderungen gegen
den Vermieterist generell ausgeschlossen.

3. Bei Nutzung von Kreditkarten als Zahlungsmittel ist der Vermieter berechtigt, auch eventuell auftretende Folgekosten,
die der Mieter zu verantworten hat, etwa zur Beseitigung von Schaden, Abschlepp- und Gutachterkosten, Gebuhren fir
Mehrkilometer, Vertragsiberziehungen, Mautgebihren und solche flir Ordnungswidrigkeiten sowie dhnliche Kosten, tber
die Kreditkarte abzurechnen.

4. Der Vermieter zahlt die Kaution spatestens 90 Tage nach Vertragsende zurlick, wenn er die Kaution nicht zur Befriedigung
gesicherter Anspriiche verwendet. Des Weiteren muss er auf die Sicherheitsleistung keine Zinsen zahlen.

5. Der Vermieter ist berechtigt, im Zuge der Anbahnung eines Geschafts, auch ohne Zustimmung des Mieters, eine
Wirtschaftsauskunft Gber diesen einzuholen und behalt sich vor, aktuelle Lohnnachweise einzufordern.

V. Mietpreis

1. Die Hohe der jeweiligen Miete ergibt sich aus den zum Zeitpunkt der Anmietung glltigen Tarifen, soweit nicht im
Mietvertrag etwas anderes vereinbart wurde. Besondere Tarife gelten nur bis zum Rickgabezeitpunkt gemas Mietvertrag.
Nach Ablauf des vertraglichen Riickgabedatums gelten die Kilometer- und Tagespreise gemaB der an diesem Tag giltigen
Tarife. Internettarife gelten nur, wenn sie auch tber das Internet gebucht wurden.

2. Der Vermieter ist berechtigt, das an den Kunden herausgegebene Fahrzeug wahrend der Mietzeit jederzeit gruppengleich
oder gruppenhdher ohne Angabe von Griinden auszutauschen. Er hat den Mieter hierfiir mindestens 24 Stunden im Voraus
Uber den Austausch zu informieren. Der Mieter hat den Austausch des Fahrzeugs zu akzeptieren, wenn dieser fiir ihn nicht
unzumutbar ist. Die Kosten fur den Austausch tragt der Vermieter. Wurde der Mieter bereits bei Vertragsschluss tber die
die Notwendigkeit, das Fahrzeug nach einem bestimmten Zeitraum auszutauschen, informiert, trégt er die Kosten fiir den
Austausch.

3. Eine Mietzeitlberschreitung von mehr als 59 Minuten gilt als weiterer Miet-Tag und wird als solcher abgerechnet. Bei
schuldhafter Uberschreitung der Riickgabefrist um mehr als 24 Stunden ist der Vermieter berechtigt, zusatzlich eine Late-
Return-Gebiihr gemaB der zum Zeitpunkt der Uberschreitung giiltigen Ubersicht ,Zusatzgebihren” zu verlangen. Dariiber
hinaus behalt sich der Vermieter weitergehende Schadenersatzanspriiche vor.

4. Eine vorzeitige Rickgabe des Mietfahrzeugs begriindet keinen Anspruch auf Erstattung des, der nicht genutzten
Mietdauer entsprechenden, anteiligen Mietpreises. Gibt der Mieter sein Fahrzeug ohne vorherige Zustimmung des
Vermieters noch vor Ende der im Mietvertrag vereinbarten Mietzeit zurlick, behalt sich der Vermieter eine Prifung der
Mdéglichkeit der Erstattung nicht genutzter Miet-Tage vor.

5. Der Mieter wird hiermit darauf hingewiesen, dass ihm gem. § 312g Abs.2 Nr.9 BGB ein besonderes Widerrufsrecht wegen
auBerhalb von Geschaftsraumen geschlossenen Vertragen nicht zusteht. Auch fir Reservierungen, die unter Verwendung
von Fernkommunikationsmitteln getatigt wurden, besteht kein besonderes Widerrufsrecht.

VI. Rechnungsstellung

1. Die Erstellung und der Versand von Rechnungen erfolgen bei Privatperson in Papierform und bei Business-Kunden
grundsatzlich in elektronischer Form auf und an die vom Mieter angegebene Rechnungsadresse. Der Mieter ist damit
einverstanden, dass er keine Rechnung in Papierform erhélt und der Vermieter ihm stattdessen eine den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende elektronische Rechnung per E-Mail Gbermittelt.

2. Der Business-Kunde ist daflir verantwortlich, dass ihm elektronische Rechnungen zugehen kénnen. Technische
Probleme beim Empfang der E-Mail, der die Rechnung anhangt, oder sonstige Umstande, die den Zugang der Rechnung
verhindern, hat der Mieter zu vertreten. Sofern eine Rechnung nicht zugehen oder empfangen werden kann, hat der
Mieter den Vermieter hierliber unverziiglich zu informieren. Der Vermieter wird daraufhin umgehend eine Kopie der
Rechnung erstellen und diese erneut elektronisch versenden.



VIl. Nebenkosten
1. Zusatzlich zur Miete schuldet der Mieter folgende Nebenkosten gemaB der zum Zeitpunkt der Anmietung giltigen Tarife
und der Ubersicht ,Zusatzgebiihren”. Darunter insbesondere:

a. Zustell- und Abholgebiihren bei Anlieferung und Abholung des Fahrzeugs,

b. Kraftstoffkosten, sofern eine Tank- oder Ladestandsdifferenz ausgeglichen werden muss,

c. Gebuhren fiir Zusatzkilometer bei Uberschreitung der vereinbarten Kilometerleistung,

d. Servicegebuhr flr die Bearbeitung von BuBgeldbescheiden, die Mieter oder Fahrer verursacht haben,

e. Mautgeblhren zzgl. einer Servicegebhr fir die Bearbeitung der Maut-Bescheide,

f. Gebuhren fir die Nutzung des Fahrzeugs von weiteren Fahrern neben dem Mieter,

g. GebUhren fir die Nutzung des Fahrzeugs im Ausland,

h. Storno-Gebdihr bei innerhalb von weniger als 48 Stunden vor Mietbeginn getatigter Stornierung,

i. Geblhr bei Nicht-Abnahme des Fahrzeugs ohne vorherige Stornierung.
Die Ubersicht ,Zusatzgebiihren” kann jederzeit auf der Website des Vermieters eingesehen (www.autovermietung-
bad-nauheim.de) oder wahrend der Offnungszeiten des Vermieters telefonisch (+49 6032 9688 47) erfragt werden.
2. Der Mieter schuldet auBerdem alle weiteren Kosten, die im Mietvertrag, den AGB, oder der Ubersicht ,Zusatzgebiihren”
benannt werden.

VIIl. Kiindigung des Mietvertrags
1. Beide Parteien sind berechtigt, den Mietvertrag entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland zu kiindigen. Der Vermieter kann Gberdies auBerordentlich und fristlos aus wichtigem Grund kiindigen. Als
wichtige Griinde gelten insbesondere:
a. Zahlungsverzug des Mieters nach Uberschreitung des Zahlungsziels,
b. eine Verschlechterung der Bonitat gemaB Einschatzung einer Wirtschaftsauskunft, die auf ein erhdhtes Ausfallrisiko
hinweist,
c. Vermdgensverfall des Mieters,
d. ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens iber das Vermdégen des Mieters,
e. Nutzung des Fahrzeugs durch nicht im Mietvertrag aufgeflihrte Fahrer,
f. Weitervermietung an Dritte,
g. ungenehmigte Auslandsfahrten mit dem Mietwagen,
h. unsachgemaBer Gebrauch des Mietwagens, insbesondere Einsatz auf Rennstrecken oder fiir StraBenrennen,
i. Teilnahme an Fahrzeugtests mit dem Mietwagen,
j- Beférderung von leicht entziindlichen, giftigen oder sonstigen gefahrlichen Stoffen oder Gegenstédnden mit dem
Mietwagen,
k. Begehung von jeglichen Straftaten mit oder in Verbindung mit dem Mietwagen, auch wenn diese nur nach dem
geltenden Recht des Tatortes strafbar sind,
l. sonstige Nutzungen die Uber den vertraglichen Gebrauch hinausgehen,
m. eine zu hohe Schadenquote (auch bei anderen Fahrzeugen desselben Mieters).
Jede Nutzung des Mietfahrzeugs im Sinne der vorstehenden lit. e. bis I. ist ausdriicklich untersagt.
2. Bei Kiindigung aus wichtigem Grund hat der Mieter das Fahrzeug unverzlglich nach Beendigung des Mietvertrags
zuriickzugeben.

IX. Auslandsfahrten

1. Die Einreise mit den Fahrzeugen des Vermieters in andere Lander als die Bundesrepublik Deutschland erfordert in jedem
Fall die vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters. Die Eintragung eines Tarifs fir Auslandsfahrten im Mietvertrag
kommt einer schriftlichen Zustimmung gleich. Weitere Auflagen fiir die Einreise ins Ausland werden im jeweiligen
Mietvertrag geregelt.

2. Die Ein-und Durchreise in Lander, die nicht EU sind, ist in jedem Fall untersagt.


http://www.autovermietung-arndt.de/agb
http://www.autovermietung-arndt.de/agb

3. Wenn das Fahrzeug unerlaubterweise im Ausland bewegt wird, kann der Vermieter den Vertrag sofort fristlos kiindigen
und das Fahrzeug sicherstellen. Der Vermieter kann auBerdem den Ersatz weitergehender Schaden verlangen.

4. Bei Auslandsfahrten muss sich der Mieter vor deren Antritt Gber die gesetzlichen Anforderungen des Ziellandes und aller
Transitlander informieren. Neben der Einhaltung der allgemeinen Gesetze und Verordnungen, im Zusammenhang mit der
Nutzung des Mietfahrzeugs, hat der Mieter insbesondere die geltenden StraBenverkehrsregeln zu beachten.

X. Ordnungswidrigkeiten

1. Bis zur Rickgabe ist der Mieter fiir alle Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere die
StraBenverkehrsordnung) durch ihn selbst oder den Fahrer des Fahrzeugs verantwortlich und haftet dem Vermieter fir alle
daraus resultierenden BuBgelder, Geblhren und sonstigen Kosten. Wenn eine in- oder ausléandische Behorde oder ein
Dritter, BuBgelder, Gebuhren oder sonstige Kosten gegentber dem Vermieter geltend macht, kann der Vermieter die von
ihm verauslagten BuBgelder, Geblhren oder Kosten vom Mieter verlangen, es sei denn, der Mieter weist einen geringeren
Aufwand nach oder hat diese nicht zu vertreten. Der Mieter muss dem Vermieter BuBgelder, Geblhren oder Kosten
auslandischer Behorden oder Dritter unabhéngig davon erstatten, ob die entsprechende Zahlungsverpflichtung im Wege
der Zwangsvollstreckung in der Bundesrepublik Deutschland beigetrieben werden kann.

2. Des Weiteren behalt sich der Vermieter vor, dem Mieter eine Geblihr gemaB der zum Zeitpunkt der Anmietung gdiltigen
Ubersicht ,Zusatzgebiihren” fiir den Aufwand der Weiterbelastung von BuBgeldern, Gebiihren und sonstigen Kosten zu
berechnen. Der Vermieter ist des Weiteren berechtigt, besagte Kosten mit der Kaution des Mieters zu verrechnen, sollte
dieser seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen. Wurde fir die Miete des Fahrzeugs eine Kreditkarte als
Zahlungsmittel hinterlegt, kann der Vermieter diese zum Ausgleich von BuBgeldern belasten.

3. Der Vermieter ist berechtigt, personenbezogene Daten im Falle einer Verkehrsordnungswidrigkeit an die zustéandige
Behorde weiterzuleiten. Die Haftung flr VerstdéBe gegen Verkehrs- und Ordnungsvorschriften tragt der Mieter
unbeschrankt. Der Vermieter ist ausdricklich von sémtlichen Gebihren, BuB- und Verwarngeldern und sonstigen Kosten,
die sich aus der Nutzung des Fahrzeugs durch den Mieter und alle weiteren Fahrer ergeben, befreit. Anspriiche, die in diesem
Zusammenhang gegen den Vermieter gestellt werden, hat der Mieter zu tragen.

XI. Maut

Sofern in Landern auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland eine Maut- und/oder Vignettenpflicht besteht,hat
derMieter die hierfiir erforderlichen Geratschaften, Anmeldungen oder Kennzeichnungen auf eigene Kosten zubesorgen
undentsprechend den jeweils geltenden Vorschriften im und am Mietfahrzeug anzubringen. Dasselbegilt fir Umwelt-
undSchadstoffklassenplaketten.



XIl. Ubergabe des Fahrzeugs

1. Sobald der Mieter die Fahrzeugschlissel erhalten hat, geht die Gefahr auf den Mieter Gber. Der Mieter muss den Zustand
des Fahrzeugs und samtlicher loser Gegenstande, wie Verbandskasten, Warndreieck, Ersatzrad und weiteres Zubehor,
sofort nach der Ubergabe priifen und dem Vermieter alle festgestellten Mangel mitteilen. Der Vermieter ist nicht
verpflichtet, dem Kunden ein vollgetanktes oder voll aufgeladenes Fahrzeug zu lbergeben. Der Mieter ist im Gegenzug
berechtigt, das Mietfahrzeug mit demselben Tank- oder Ladestand zurlickzugeben, wie er es vom Vermieter erhalten hat.
2. Der Mieter hat die Méglichkeit, eine Ubergabe des Fahrzeugs schon vor Mietbeginn beim Vermieter anzufragen. Bestétigt
der Vermieter diese Anfrage, kann er dem Mieter hierfiir einen Aufpreis gemaB der zum Zeitpunkt der Ubergabe giiltigen
Ubersicht ,Zusatzleistungen” in Rechnung stellen. Die eigentliche Mietzeit bleibt hiervon unberiihrt, jedoch erfolgt der
Gefahriibergang mit Ubergabe des Fahrzeugs an den Mieter.

3. Hat der Vermieter Zweifel an der Identitdt des Mieters, der Glltigkeit seiner Fahrerlaubnis, Bonitat, oder
Vertrauenswiurdigkeit, so ist er berechtigt, das Mietfahrzeug zurtickzuhalten, bis die bestehenden Zweifel ausgeraumt sind.

XIll. Mietzeit

1. Die Mietzeit bestimmt sich zunachst nach dem im Mietvertrag angegeben Beginn und Ende des Mietverhaltnisses.

2. Abweichend hiervon, gilt bei einer Anmietung in den Geschaftsrdumen des Vermieters der Zeitpunkt der tatsachlichen
Ubergabe des Mietfahrzeugs als maBgeblich fiir den Mietbeginn. Stellt der Vermieter das Fahrzeug auf Wunsch des Mieters
zu, gilt der Zeitpunkt des Erreichens des vereinbarten Zustellortes als Zeitpunkt des Gefahriibergangs.

3. Die Miete wird gemaB den im Mietvertrag vereinbarten Zeiteinheiten abgerechnet. Jede angebrochene Zeiteinheit wird
als volle Zeiteinheit berechnet.

4. Eine Verlangerung der Mietdauer muss durch den Mieter rechtzeitig vor Ablauf des Mietvertrags angefragt und durch den
Vermieter genehmigt werden. Bei nicht erfolgter Genehmigung ist der Mietwagen plinktlich zum urspriinglich vereinbarten
Rickgabetermin zurlickzugeben. Eine stillschweigende Verlangerung nach §545 BGB ist ausgeschlossen.

5. Setzt der Mieter die Nutzung des Fahrzeugs nach Ende des Vertrags ohne Genehmigung des Vermieters fort, verliert er
jegliche Rechte aus dem urspriinglichen Vertrag. Sollte der Mieter das Fahrzeug nicht zum vereinbarten Riickgabetermin
zuriickgeben, ist der Vermieter auBerdem berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten des Mieters und ohne vorherige Riicksprache
mit ihm zurtickzuflhren. Weitergehende Schadenersatzanspriiche des Vermieters bleiben hiervon unberihrt.

XIV. Riickgabe des Fahrzeugs

1. Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug in der vertraglich vereinbarten Rickgabestation zurlickzugeben. Wurde keine
Station ausdricklich vereinbart, ist das Fahrzeug in der Station zurlickzugeben, in der es Ubernommen wurde. Gibt der
Mieter das Fahrzeug ohne Vorherige Zustimmung des Vermieters in einer anderen Station als der vereinbarten zurtick, kann
er mit einer One-Way-Gebiihr gemaB der zum Zeitpunkt der Riickgabe giiltigen Ubersicht ,Zusatzgebiihren” belastet werden.
2. Die Rickgabe muss wahrend der Geschaftszeiten des Vermieters und nach den Vorgaben des Mietvertrags erfolgen. Ein
Fahrzeug gilt mit Ablauf von 99 Minuten nach dem vereinbarten Riickgabezeitpunkt als verspatet zurlickgegeben. Wenn ein
Fahrzeug nicht rechtzeitig beim Vermieter zuriickgegeben wird, hat der Vermieter das Recht, den Vertrag lber das
vertraglich vereinbarte Ende hinaus bis zur tatsachlichen Riickgabe des Fahrzeugs abzurechnen.

3. Bei verspateter Riickgabe haftet der Mieter fir alle nach Vertragsablauf eingetretenen und von ihm zu vertretenden
Schaden an dem Mietwageninvoller Hohe, ungeachtet einer vereinbarten Haftungsreduzierung oder deren Ausschluss. Dies
gilt auch, wenn dem Mieter die verspatete Riickgabe vom Vermieter gestattet wurde.

4. Die gleichzeitige Riickgabe von mehr als zehn Mietfahrzeugen von einem Mieter ist nur unter vorheriger Ankiindigung,
mindestens 14 Tage vor Riickgabe der Fahrzeuge, gestattet. Bis zur tatsachlichen Riickgabe eines jeden Fahrzeugs wird
ungeachtet der Ankiindigung weiterhin pro Miettag abgerechnet.

5. Bei Riickgabe des Fahrzeugs wird ein Protokoll zur Aufnahme des Zustands hinsichtlich etwaiger Schaden und fehlenden
Zubehors unter Angabe des Datums, der Uhrzeit und des Kilometerstands angefertigt. Beide Parteien bestatigen das
Protokoll per Unterschrift. Erst mit Unterzeichnung des Protokolls gilt das Fahrzeug als zurlickgegeben. Unterschreibt der
Mieter das Protokoll nicht, wird durch den Vermieter ein externer Gutachter bestellt, der den Fahrzeugzustand aufnimmt
und dokumentiert. Durch Nicht-Unterschreiben des Protokolls erklart sich der Mieter bereit, dem Vermieter die fir die
Erstellung des Gutachtens entstehenden Kosten zu ersetzen.

6. Wenn der Mieter das Fahrzeug auBerhalb der Geschéaftszeiten des Vermieters auf einem Grundstlick des Vermieters
abstellt und den Fahrzeugschlissel in einen daflir vorgesehenen Rickgabetresor einwirft, gilt das Fahrzeug erst mit dem
Zeitpunkt und als in dem Zustand zurtickgegeben, mit und in dem es der Vermieter wahrend seiner Geschaftszeiten
vorgefunden hat.



Der Vermieter fertigt hierzu spatestens mit Ablauf des Werktags nach der Riickgabe eigenstéandig ein Riicknahme-Protokoll
an, mit welchem sich der Mieter per Riickgabe auBerhalb der Offnungszeiten automatisch einverstanden erklart. Der
Gefahreniibergang auf den Vermieter findet erst mit der Riickgabe statt.

7. Wenn der Mieter das Fahrzeug nicht personlich, sondern durch einen Dritten zuriickgibt, ist dieser Dritte Erflllungsgehilfe
des Mieters und berechtigt, den Mieter in Bezug auf die Riickgabe (insbesondere die Unterzeichnung des Protokolls und die
Anerkennung von Schaden) zu vertreten.

8. Der Vermieter kann die Riickgabe des Fahrzeugs auBerhalb seiner Offnungszeiten ohne Angabe von Griinden untersagen.
Die Riickgabe von Fahrzeugen auBerhalb der Offnungszeiten des Vermieters, die in seinem Fahrzeuggruppensystem ein X"
in lhrer Bezeichnung fiihren, ist generell ausgeschlossen.

9. Werden nach Riickgabe des Fahrzeugs Wertgegenstande im Fahrzeug gefunden, teilt der Vermieter dies dem Mieter mit.
Der Mieter hat die Gegenstande daraufhin schnellstmdglich abzuholen. Mit Ablauf von einem Monat nach Mitteilung, ist der
Vermieter zur Entsorgung der Gegenstande berechtigt. Schadensersatzanspriiche des Mieters sind mit Ablauf der Frist
ausgeschlossen.

10. Der Mieter muss das Fahrzeug mit dem gleichem Tankstand zuriickgeben, wie er es erhalten hat. Gibt der Mieter das
Fahrzeug mit einem geringeren Tankstand zurlick, kann der Vermieter das Fahrzeug auf Kosten des Mieters biszum gleichen
Tankstand wie bei Herausgabe betanken und zusatzlich eine Servicegebiihr gemaB der zum Zeitpunkt der Riickgabe glltigen
Ubersicht ,Zusatzgebiihren” verlangen.

11. Kann die Flllstandsanzeige eines Fahrzeugs nicht den genauen Tankstand, sondern nur eine skalenhafte Darstellung
anzeigen, kann der Vermieter als Nachweis der Wiederherstellung des Tankstandes, mit dem das Fahrzeug lbergeben
wurde, Tankbelege vom Mieter einfordern.

12. Ist das Fahrzeug bei Riickgabe Uber das MaB einer Verunreinigung durch normale Benutzung hinaus verschmutzt, kann
der Vermieter dem Mieter eine zusatzliche Gebiihr gemaB zum Zeitpunkt der Riickgabe giiltiger Ubersicht ,Zusatzgebiihren”
fir die Reinigung des Fahrzeugs in Rechnung stellen. Insbesondere Tierhaare, verschittete Flissigkeiten und
Zigarettenasche stellen eine GbermaBige Verschmutzung dar.

13. Zum Ende des Mietvertrags ist das Fahrzeug im vertragsgemaBen Umfang, insbesondere mit allen erhaltenen
Fahrzeugschlisseln (darunter auch Keycards) und Uberlassenen Unterlagen, wie Zulassungsbescheinigung Teil |
(,Fahrzeugschein”), Wartungsheft und dhnlichen Dokumenten zuriickzugeben. Unterlasst der Mieter die Riickgabe besagter
Schlissel oder Unterlagen, hat er die Kosten der Ersatzbeschaffung sowie einen mdglichen Schaden zu ersetzen.

14. Im Falle des Schllsselverlustes, ist der Vermieter aus Sicherheitsgriinden zum Auswechseln der gesamten
SchlieBanlage berechtigt. Die hieraus entstehenden Kosten hat der Mieter vollstandig zu tragen.

XV. Aligemeine Sorgfaltspflicht

1. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug ordnungsgemaB und pfleglich zu behandeln sowie die
straBenverkehrsrechtlichen Bestimmungen zu jeder Zeit zu beachten. Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs ist wahrend
der Mietdauer regelmaBig, mindestens aber vor jedem Fahrtantritt, zu Gberprifen. Bedienungsanleitungen flr Fahrzeug und
etwaiges Zubehor sind zu beachten.

2. Des Weiteren dirfen Motordlstand, Kiihlwasserstand, Reifendruck und sofern vorhanden der AdBlue®-Stand niemals das
herstellerseitig vorgegebene Niveau Uber- oder unterschreiten. Ferner obliegt nicht nur die Pflicht zur Kontrolle, sondern
auch der Korrektur der entsprechenden Fillstande dem Mieter. Die gesetzlich vorgegebene Mindest-Profiltiefe fiir Reifen
ist ebenfalls nicht zu unterschreiten. Alle Vorgaben gemaB Zulassungsbescheinigung Teil | zur zuldssigen Passagier-Anzahl,
Nutz- und Achslast sowie Anhangelast sind zu beachten.

3. FUr das Aufladen eines batterieelektrischen Fahrzeugs (darunter auch Hybride) hat der Mieter die Bedienungsanleitung
des Fahrzeugs und des verwendeten Zubehors (z.B. Ladekabel) sowie etwaige Hinweise an der verwendeten Lades&ule zu
beachten. Die Verwendung von Zubehdr, das nicht nach den in den Bundesrepublik Deutschland einschlagigen Vorschriften
zertifiziert ist, ist ausdricklich untersagt. Augenscheinlich beschadigtes Zubehor und beschadigte Ladesaulen sind nicht
zu verwenden. Fir alle Anspriiche, die aus einer unsachgeméaBen Verwendung von Lade-Equipment, Ladesaulen und
dergleichen entstehen, haftet der Mieter.

4. Der Mieter hat die Pflicht zur Diebstahlpravention. Er hat folglich daflir Sorge zu tragen, dass keine Wertgegenstande im
Auto zurtickgelassen werden und dass das Fahrzeug im parkenden Zustand stets verschlossen ist. Als verschlossen gilt das
Fahrzeug nur dann, wenn alle Scheiben, inkl. eines Schiebe- oder Panoramadachs, sofern vorhanden, und alle Tiren, die
Heckklappe oder -tire inbegriffen, geschlossen wurden. Im Falle einer Cabriolet-Anmietung ist beim Zurlcklassen des
Fahrzeugs zuséatzlich das Verdeck zu verschlieBen. Der Mieter hat dafiir Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug ausschlieBlich
auf sicheren Parkplatzen abgestellt wird. Insbesondere bei genehmigter Vermietung mit Nutzung im Ausland ist
ausschlieBlich auf Gberwachten Parkplatzen zu parken.



Der Mieter haftet flir samtliche Schaden, die durch oder in Verbindung mit einer schuldhaften Verletzung der vorgenannten
Pflichten entstehen.

5. Die Fahrzeuge des Vermieters sind ausschlieBlich Nichtraucher-Fahrzeuge. Sollte in einem Fahrzeug geraucht werden,
hat der Mieter die Kosten fiir eine Ozonbehandlung gem&B der zum Zeitpunkt der Riickgabe giiltiger Ubersicht
.Zusatzgebiihren” zu tragen.

6. Ferner kann der Mieter auch fir Verunreinigungen durch mit dem Fahrzeug transportierte Tiere oder Ladung haftbar
gemacht werden. Der Mieter hat fiir eine angemessene Unterbringung von Tieren und ordnungsgemaBe Ladungssicherung
zu sorgen.

7. Die Fahrzeuge des Vermieters diirfen des Weiteren nicht auf geschotterten StraBen oder schwergangigem Gelande
genutzt werden. Fahrten abseits von offiziellen Wegen und StraBen sind allgemein untersagt.

8. Der Mieter muss auBerdem bei Vertragsschluss angeben, ob er die Nutzung einer Anhangervorrichtung beabsichtigt. Im
Falle einer vorgesehenen Nutzung wird diese als separate Abrechnungsposition im Mietvertrag vermerkt. Istim Vertrag kein
entsprechender Vermerk enthalten, ist dadurch die Nutzung der Anhangervorrichtung untersagt.

XVI. Wartung und Reparaturen

1. Bei Mietverhéltnissen mit einer Dauer von mehr als 30 Tagen hat der Mieter nach Ricksprache mit dem Vermieter die
wahrend der Mietzeit fallig werdenden Wartungsarbeiten (regelméaBige Inspektionstermine geman elektronischer Anzeige
oder Angabe gemé&B Bordbuch)in der Klaus Schreier GmbH durchfiihren zu lassen. Die Kosten fiir alle notwendigen
Inspektionen tragt der Vermieter.

2. Ferner muss der Mieter die Giiltigkeit der letzten Hauptuntersuchung selbststandig Gberwachen und sofern notwendig
rechtzeitig in der Klaus Schreier GmbH die Hauptuntersuchung durchfiihren lassen. Die Kosten der Hauptuntersuchung
tragt der Vermieter. Eintragungen im Fahreignungsregister wegen einer nicht erledigten Hauptuntersuchung hat der
Mieter zutragen.

3. Bei Mietverhdltnissen mit einer Dauer von mehr als 30 Tagen hat der Mieter die Kosten fiir die Beschaffung von
betriebsrelevanten Flissigkeiten (insbesondere Motordl, Kihliflissigkeit, AdBlue®) selbst zu tragen, falls wéhrend der
Mietzeit ein Nachfillen dieser Fllssigkeiten notwendig wird. Bei Mietverhaltnissen mit einer Dauer von weniger als 30 Tagen
iibernimmt der Vermieter das Auffiillen dieser Fliissigkeiten vor Ubergabe des Fahrzeugs. Die Betankung mit AdBlue®
erfolgt gegen eine Servicegebihr, die dem Mieter mit dem Mietpreis in Rechnung gestellt wird.

4. Samtliche Wartungsarbeiten und Reparaturen, darunter auch solche, die fiir die Betriebs- und Verkehrssicherheit des
Fahrzeugs notwendig sind, werden in der Werkstatt des Vermieters durchgefiihrt. Im Einzelfall kann dies auch in einer
externen Fachwerkstatt geschehen, das bedarf jedoch der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters. Hat
der Vermieter die Freigabe erteilt und der Mieter die Kosten ausgelegt, muss der Mieter fir eine Erstattung einen
prufféhigen Beleg vorlegen.

Hat der Mieter die Arbeiten ohne vorherige Freigabe durchflihren lassen oder den Grund der Notwendigkeit dieser Arbeiten
zuvertreten, so tragt er die Kosten selbst. Ist das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit oder sind bei Weiterfahrt weitere Schaden
am Fahrzeug zu befiirchten, so hat der Mieter die Weiterfahrt schnellstmdglich einzustellen und den Vermieter(auch nachts
oder an Sonn- und Feiertagen) telefonisch zu benachrichtigen. Der Mieter hat dem Vermieter die Zeit zur Ermdglichung der
Weiterfahrt einzurdumen, die nach den Umstanden angemessen ist.

5. Der Mieter ist verpflichtet, den Zustand der Bereifung des Mietfahrzeugs regelmaBig zu Uberprifen und den Vermieter
rechtzeitig Uber die Notwendigkeit eines Reifenwechsels zu informieren. Er hat den Reifenwechsel in der Werkstatt
des Vermieters oder mit vorheriger Freigabe des Vermieters in einer dafiir zugelassenen Werkstatt vornehmen zu lassen.
Der Vermieter tragt hierfiir zundchst die Kosten. Hat der Kilometerzéhler des Mietfahrzeugs zum Zeitpunkt der Ubergabe
weniger als 2.000 km angezeigt undzeigt zum Zeitpunkt des Reifenwechsels weniger als 30.000 km an, ist der Vermieter
berechtigt, dem Mieter die Kosten in Rechnung zu stellen.

6. Bei Versagen des fahrzeugeigenen Kilometerzahlers ist der Vermieter unverziglich zu benachrichtigen. Andernfalls
werden der Abrechnung 600 gefahrene Kilometer pro Tag ab dem Versagen des Kilometerzahlers bis zur Riickgabe zugrunde
gelegt, wenn nicht der Mieter eine niedrigere oder der Vermieter eine h6here Anzahl gefahrener Kilometer nachweisen kann.

XVII. Verhalten bei Unféllen und Schdden

1. Der Mieter hat unverzlglich nach einem Verkehrs- oder Wildunfall, Fahrzeugbrand oder -diebstahl und jeder sonstigen
Beschadigung des Mietfahrzeugs die Polizei und den Vermieter zu versténdigen. Er hat daflir Sorge zu tragen und gegeniber
anderen Unfallbeteiligten darauf zu bestehen, dass jeder Unfall bzw. jede Beschadigung am Mietfahrzeug polizeilich
aufgenommen wird. Sollte die Polizei eine Unfallaufnahme verweigern, sind Dienststelle und Name des/der Beamten zu
notieren und dem Vermieter mitzuteilen. Dies gilt auch bei einem selbstverschuldeten Unfall ohne Mitwirkung Dritter.



Bei Unfallen mit Beteiligung Dritter ist unabhangig vom Verschulden auch dann auf eine polizeiliche Aufnahme des Unfalls
zu bestehen, wenn am Mietfahrzeug kein Schaden feststellbar ist.

2. Gegnerische Anspriche dirfen nicht anerkannt werden. Des Weiteren ist der Mieter verpflichtet, alle zur
ordnungsgemaBen Aufklarung der Schadenursache und des Schadenhergangs zweckdienlichen Handlungen zu
unternehmen. Der Mieter darf weder durch Zahlungsleistungen noch durch sonstige schadens- und/oder
schuldanerkennende oder ahnliche Handlungen der Regulierung etwaiger Haftungsanspriiche vorgreifen, um den
Versicherungsschutz nicht zu geféhrden.

3. Der Mieter muss den Vermieter tiber jede Beschadigung des Mietfahrzeugs, darunter auch geringfligige Beschadigungen,
unverzlglich, spatestens aber zwei Tage nach dem Vorfall, schriftlich unterrichten. Dafiir muss der Mieter den im Fahrzeug
befindlichen Unfallbericht verwenden und in allen Punkten sorgféltig und vollstdndig ausfiillen sowie Angaben zur
polizeilichen Unfallmitteilung machen. Eine Kopie oder ein Durchschlag des Polizeiberichts muss dem Unfallbericht durch
den Mieter beigefligt werden. Verweigert die Polizei dem Mieter die Herausgabe der Unfallmitteilung, ist dem Unfallbericht
ein Anzeigeblatt samt Aktenzeichen des Verkehrsunfalls beizulegen. Der Unfallbericht muss insbesondere den Namen und
die Anschrift der beteiligten Personen und etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge
enthalten.

4. VerstdBt der Mieter schuldhaft gegen vorstehende Verpflichtungen, haftet er voll fir Schadenersatzanspriiche, die aus
der Nichterfillung dieser Verpflichtungen entstehen, oder auf einer unzureichenden Beweislage beruhen.

5. Flr jeden Schadenfall hat der Mieter zusatzlich neben den Mietkosten eine Schadenbearbeitungsgebihr gemai der zum
Zeitpunkt der Anmietung giiltigen Ubersicht ,Zusatzgebiihren” an den Vermieter zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung
entfallt nur dann, wenn der Mieter die Beschadigung nicht und auch nicht teilweise verschuldet oder zu vertreten hat.

6. Grundsatzlich ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter bei der Fahrzeugriickgabe alle wahrend der Miete entstandenen
Schéaden, aber auch aufgetretene Stérungen und Probleme anzuzeigen.

7. Der Vermieter ist dem Mieter gegeniber berechtigt, der Miete zuzuordnende Schaden, sowohl pauschal als auch fiktiv
abzurechnen, solange der Mieter dadurch keine Benachteiligung gegenliber einer Abrechnung per Gutachten inkl.
durchgeflihrter Reparatur erfahrt. Der Mieter hat kein Anrecht darauf, eine Beschadigung, deren Kosten er tragt, anstelle
des finanziellen Aufwands reparieren zu lassen. Der Mieter hat des Weiteren kein Anrecht darauf, dass eine nicht fir die
Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs relevante Reparatur durchgefiihrt wird.

8. Der Vermieter ist fiir den Mieter im Notfall auch auBerhalb seiner Offnungszeiten telefonisch erreichbar. Nimmt der Mieter
den Notdienst des Vermieters in Anspruch, erklart er sich damit einverstanden, die Kosten des Notdienst-Einsatzes,
darunter insbesondere Abschlepp-, und Bergungskosten, Reparaturkosten, Logistik und Personalaufwand sowie weitere
ahnliche Kosten zu tragen, sofern er diese zu vertreten hat. Der Vermieter rechnet den Notdienst-Einsatz nach
tatsachlichem Aufwand zzgl. einer Bearbeitungspauschale mit dem Mieter ab.

XVIIl. Bestehender Versicherungsschutz

Die Fahrzeuge des Vermieters sind entsprechend der Allgemeinen Bedingungen fur die Kfz-Versicherung gegen Sach-und
Vermdgensschaden in Héhe von bis zu 100 Millionen EUR und gegen Personenschaden in Héhe von bis zu 15 Millionen
EUR pro geschadigter Person pflichtversichert. Fir das Mietfahrzeug besteht keine Vollkaskoversicherung. Diese kann bei
Vermietung zusatzlich erworben werden.

XIX. Haftung des Mieters
1. Sofern der Mieter das Fahrzeug nicht persénlich wahrend der Offnungszeiten des Vermieters zuriickgibt und dessen
Zustand daher nicht gemeinsam Uberprift werden kann, endet das Mietverhéltnis erst mit Anfertigung des Ricknahme-
Protokolls des Vermieters und tragt der Mieter die Verantwortung fir den Zustand des Fahrzeugs bis zu diesem Zeitpunkt.
Der Mieter haftet fur alle Schaden, die durch Verletzung von vertraglichen Pflichten entstehen oder bereits entstanden sind.
Dies qilt insbesondere fiir Schaden, die

a. durch das Ladegut entstehen,

b. durch Beschadigung, Verunreinigung oder Zerstérung von Sachen durch die Ladung im Zusammenhang mit der

Benutzung des Fahrzeugs entstehen,

c. an allen NFZ und Pkw-Auf- und Anbauten durch Nichtbeachtung der Durchfahrtshéhe oder Durchfahrtsbreite des

Fahrzeugs entstehen,

d. durch grob fahrlassige oder vorsatzliche Vernachlassigung der Pflicht zum Schutz des Fahrzeugs gegen Diebstahl und

unbefugte Ingebrauchnahme entstehen,

e. durch unsachgemaBen Gebrauch des Fahrzeugs entstehen,

f. durch Nichtbeachtung des zulassigen Gesamtgewichts entstehen,



g. das Fahrzeug wéhrend der Mietzeit erleidet (vor allem durch Unfélle und sonstige duBere Einwirkungen, auch durch
unbekannte Dritte), wenn nicht ein bekannter Dritter verbindlich in die Haftung eintritt,
h. sich im Innenraum des Fahrzeugs ereignen (z.B. Brandlcher in textilen Oberflachen, zerkratzte Displays und defekte
Elemente durch verschittete Flissigkeiten).
2. Des Weiteren haftet der Mieter auch fiir Beschadigungen und das Fehlen von Zubehdorteilen, die er im Zusammenhang mit
der Miete des Fahrzeugs vom Vermieter erhalten hat. Darunter zum Beispiel Bordbuch, Laderaumabdeckungen, Ladekabel
von batterieelektrischen oder hybriden Fahrzeugen. Im Falle der Besch@digung eines Zubehdorteils haftet der Mieterin voller
Hdhe flr die Kosten der Instandsetzung. Im Falle des Fehlens eines Zubehdrteils haftet der Mieter in voller Hohe bis zum
Wert der Wiederbeschaffung.
3. Der Mieter haftet somit nicht nur fir Fahrzeugschaden, sondern fiir samtliche Schaden, die in Verbindung mit dem
Mietfahrzeug und dem Schaden am Mietfahrzeug stehen. Dazu gehdren auch Abschlepp- und Bergungskosten sowie die
Kosten fur einen behordlichen Einsatz, Ruckflihrungskosten, Gutachterkosten und Mietausfall. Der Vermieter darf als
Mietausfall wéhrend der Reparaturzeit bzw. der Wiederbeschaffungszeit 60 % des Tages-Mietpreises fiir jeden Tag bis zum
Abschluss der Reparatur oder Wiederbeschaffung, nach der zum Zeitpunkt der Reparatur oder Wiederbeschaffung glltigen
Tarife, verlangen, sofern nicht der Mieter einen Nachweis erbringt, dass der Schaden geringer war. Der Vermieter kann
weitergehenden Schadenersatz verlangen, wenn er den Ausfall einer konkreten Weitervermietungsmaglichkeit nachweisen
kann.
4. Fur die Anerkennung eines durch den Mieter verschuldeten Schadens geniigen unabhangig voneinander:
a. das durch ihn oder einen Erflllungsgehilfen unterschriebene Rickgabe- bzw. Ricknahme-Protokoll, auf dem der
Neuschaden eingetragen wurde,
b. eine aussagekraftige Fotodokumentation nach einer Riickgabe des Fahrzeugs auBerhalb der Geschaftszeiten des
Vermieters, wenn eine zeitnahe Benachrichtigung nach der ersten Mdglichkeit zur Bequtachtung des Fahrzeugs durch
den Vermieter erfolgte,
c. ein ausgeflllter Schadenbericht, aus dem die Haftung konkret abzuleiten ist,
d. eine ausgeflllte Schuldanerkenntnis gemaB Vordruck der Klaus Schreier GmbH.
5. Der Mieter haftet fir alle von ihm zu vertretenden, rechtlichen, finanziellen und sonstigen Nachteile und Schadigungen
des Vermieters, die nach Ubergabe des Mietfahrzeugs an den Mieter, am und in Verbindung mit dem Mietfahrzeug
entstehen.
6. Dies gilt auch, wenn deren Ursache ein nach der Ubergabe des Mietfahrzeugs eintretender Mangel der Verkehrssicherheit
des Mietfahrzeugs ist, es sei denn, dieser ware auch bei hinreichender Kontrolle nicht festzustellen gewesen. Die
Ersatzpflicht des Mieters erstreckt sich auch auf die Wertminderung sowie Gutachterkosten, wenn dieser nicht vom
Vermieter bestellt wurde, Abschleppkosten und einen eventuellen Mietausfall, sofern nicht der Mieter einen Nachweis
erbringt, dass der Schaden geringer war.
7. Sofern der Mietvertrag einen zweiten Mieter ausweist, so haftet dieser gemaB vorstehender Haftungsbestimmungen
gesamtschuldnerisch mit dem Mieter gegeniiber dem Vermieter.

XX. Haftungsreduzierung

1. Der Mieter kann fir sich und alle im Mietvertrag eingetragenen Fahrer die Haftung fiir Schaden durch duBere Einwirkung
durch Zahlung eines zusétzlichen Entgeltes bis zur Hohe einer im Mietvertrag festgehaltenen Selbstbeteiligung reduzieren.
Die Hohe dieses Entgelts bestimmt sich nach den zum Zeitpunkt der Anmietung gultigen Tarifen und kann bei
Vertragsabschluss erfragt werden.

2. Die Haftungsreduzierung umfasst lediglich Beschadigungen durch Unfélle (unmittelbar von auBen, plétzlich und mit
Gewalt einwirkende Ereignisse). Etwaige Betriebs- und Bruchschaden stellen keine Unfélle dar. Die Haftungsreduzierung
umfasst daher insbesondere solche Schaden nicht, die durch eine unsachgemaBe Benutzung des Fahrzeugs entstanden
sind (siehe hierzu insbesondere Absatz XXI. Nr.1).

3. Eine Haftungsreduzierung und die Hohe der Selbstbeteiligung kdnnen nur bei Abschluss des Mietvertrags vereinbart und
durch Unterschrift des Vermieters sowie des Mieters bestatigt werden. Nach Mietbeginn ist eine Reduzierung der
Selbstbeteiligung nicht mehr méglich. Telefonische und mindliche Vereinbarungen sind ausdricklich nicht wirksam.

4. Des Weiteren qgilt die Hohe der Selbstbeteiligung ausdricklich nicht pro Fahrzeug, sondern pro Schaden. Im Falle
mehrerer, voneinander unabhangiger Schaden haftet der Mieter, pro Schaden, jeweils bis zur Hohe der vereinbarten
Selbstbeteiligung.

5. Fir Mieten, die eine Auslandsfahrt beinhalten, betragt die Selbstbeteiligung 200% des Betrages, den der jeweilige Tarif
fir Haftungsreduzierungen im Inland vorsieht, mindestens jedoch einen Betrag von 2.000,- EUR. Im Falle dessen, dass der
Mieter keine Haftungsreduzierung bucht, belduft sich die Selbstbeteiligung auf den vollen Fahrzeugwert.



6. Die Haftungsreduzierung orientiert sich in Inhalt und Umfang am Leitbild einer Kaskoversicherung und dabei
insbesondere an den allgemeinen Bedingungen und Tarifbestimmungen fir die Kraftfahrtversicherung.

XXI. Entfall der vertraglich vereinbarten Haftungsreduzierung
1. Die Haftungsreduzierung entféllt in Fallen, in denen auch bei Vorliegen einer Vollkaskoversicherung die
Versicherungsgesellschaft dem Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz gem. § 81 VVG entziehen dirfte. Bei
vorsatzlicher Verursachung haftet der Mieter voll, bei grob fahrlassiger Verursachung haftet der Mieter in einem der
Schwere seines Verschuldens entsprechenden Verhéltnis. Dies gilt insbesondere:

a. bei Fihren eines Fahrzeugs unter Alkohol-, Medikamenten- oder Drogen-Einfluss oder bei sonstiger

Fahruntlchtigkeit (auch bei Geringflgigkeit),

b. bei Schaden an Fahrzeugen, die auf einer Nichtbeachtung der Fahrzeugabmessungen (Fahrzeughéhe, -ldnge und -

breite) beruhen,

c. beiSchaden, die auf einer Nichtbeachtung der Filllstdnde betriebsrelevanter Flissigkeiten(Motordl, Kiihiwasser, ggf.

AdBlue®) beruhen,

d. bei Schaden, die durch unsachgemaBe Beladung entstehen,

e. bei Schaden, die auf Beschadigung, Verunreinigung oder Zerstérung von Eigentum Dritter durch die Ladung (z.B.

auslaufende Chemikalien) im Zusammenhang mit der Benutzung des Fahrzeugs zurlickgehen,

f. wenn das Fahrzeug ohne glltige Fahrerlaubnis gefiihrt wurde,

g. wenn das Fahrzeug von anderen als im Mietvertrag genannten Personen gefihrt wurde,

h. wenn das Fahrzeug bei nicht genehmigten Auslandsfahrten genutzt wurde,

i. wenn das Fahrzeug auf Rennstrecken, fiir StraBenrennen oder Fahrzeugtests genutzt wurde,

j- wenn das Fahrzeug zur Begehung von oder in Verbindung mit Straftaten genutzt wurde,

k. wenn das Mietfahrzeug unberechtigt an eine dritte Person weitervermietet wurde,

I. wenn bei einem Verkehrsunfall nicht die Polizei hinzugezogen wurde.
2. Die Beweislast fur das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit tragt der Mieter. Insbesondere bei Schaden,
die auf eine unsachgemé&Be Nutzung des Fahrzeugs (siehe hierzu insbesondere Absatz XXI. Nr.1) zurlickzufhren sind, hat
der Mieter die Beweislast zu tragen.
3. Eine Haftungsreduzierung entfallt ebenso bei sogenannten GroBschaden: Ist der Schaden am Fahrzeug gréBer als
10.000,- EUR, so erhéht sich die Selbstbeteiligung des Mieters auf mindestens 5.000,- EUR. Ist der Schaden gréBer als
20.000,- EUR, so erhoht sich die Selbstbeteiligung des Mieters auf mindestens 10.000,- EUR. Die Schadenhdhe ist im Falle
eines GroBschadens durch einen externen Sachverstandigen oder Gutachter zu bestimmen.

XXIl. Schadenersatzpflicht des Mieters

Eine Beschadigung des Fahrzeugs durch den Mieter berechtigt den Vermieter grundsatzlich zur Erhebung eines
Schadenersatzes. Dieser Schadenersatz bezieht sich auf Reparaturkosten, Wertminderungen sowie eventuelle
Wiederbeschaffungswerte im Falle eines Totalschadens. Zuséatzlich konnen dem Mieter im Zuge der Ersatzpflicht
Abschlepp- und Bergungskosten, Mietausfallerstattungen, Gutachtergeblhren sowie alle weiteren Kosten in Rechnung
gestellt werden, die in einem inhaltlichen Zusammenhang zu dem Schaden stehen und von dem Mieter zu verantworten sind.
Die Aufrechnung von Forderungen gegen den Vermieter ist generell ausgeschlossen.

XXIIl. Haftung des Vermieters

1. Der Vermieter haftet flir seine gesetzlichen Vertreter bzw. Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen nur fiir vorsatzliche oder
grob fahrlassige Pflichtverletzungen und Verletzungen vertragswesentlicher Pflichten. Fir leicht fahrlassige
Pflichtverletzungen haftet der Vermieter der Hohe nach nur fiir bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische
Schaden. Der Vermieter haftet nicht fir Schaden, die aus einem Ausfall oder einer Stérung des Fahrzeugs, durch verspétete
Ubergabe oder Unméglichkeit der Ubergabe des Mietwagens entstehen, es sei denn, der Vermieter oder seine Erfillungs-
und Verrichtungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlassig oder vorsatzlich verursacht.

2. Schadenersatzanspriiche des Mieters gegeniber dem Vermieter, die aus dem Mietvertrag resultieren, sind
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer Verletzung von Leben, Kdrper, Gesundheit oder einer wesentlichen
Vertragspflicht und dem Vermieter oder seinen gesetzlichen Vertretern/Erflllungsgehilfen kann eine vorsatzliche oder grob
fahrlassige Verletzung nachgewiesen werden.

3. Der Mieter entbindet den Vermieter ausdricklich von jeglicher Haftung, die aus Schaden oder Verlusten, die aus einem
Einbruchins Mietfahrzeug, einem Diebstahl von Gegenstanden aus dem Mietfahrzeug oder einer ahnlichen Straftat entsteht.



Der Vermieter Gbernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch den Mieter beim Entladen des Mietfahrzeugs entstehen. Der
Vermieter haftet allgemein nicht fir den im Fahrzeug mitgefihrten Besitz des Mieters.

XXIV. Verjahrung

Ersatzanspriiche des Vermieters wegen Verdanderungen oder Verschlechterungen des Fahrzeugs verjahren mit Ablauf eines
Jahres ab Riickgabe. Wurde ein Fahrzeug polizeilich beschlagnahmt, beginnt die Verjahrungsfrist friihestens dem Moment,
in dem der Vermieter Gelegenheit zur Einsichtnahme in die amtlichen Ermittlungsakten hatte, spatestens jedoch nach
Ablauf von sechs Monaten nach Erhalt des Fahrzeugs. Der Vermieter ist verpflichtet, sich unverziiglich und nachdriicklich
um die Akteneinsicht zu bemihen und den Mieter Uber den Zeitpunkt der Akteneinsicht zu unterrichten.

XXV. Datenerfassung und -verarbeitung

1. Der Vermieter wird personenbezogene Daten des Mieters und weiterer Fahrer nur dann verarbeiten, sofern er aufgrund
gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet ist oder es sich aus einem berechtigten Interesse ergibt. Der Vermieter
verpflichtet sich, die gespeicherten Daten ausschlieBlich im Zusammenhang mit dem Mietverhaltnis zu verwenden und
Dritten nicht ohne wichtigen Grund zuganglich zu machen. Die Bearbeitung der persdnlichen Daten erfolgt nach den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

2. Wenn der Mieter bei der Anmietung falsche Angaben gemacht hat, das gemietete Fahrzeug nach Ablauf von 24 Stunden
nach Ende der Mietzeit nicht zurlickgegeben wurde oder der Mieter mit einer Zahlung in Verzug gerét, ist der Vermieter
berechtigt, die persdnlichen Daten gemaB den gesetzlichen Bestimmungen an Dritte weiterzuleiten.

3. Durch die Nutzung von fahrzeugeigenen Navigationsgeraten sowie die Kopplung von Mobilfunk- oder dhnlichen Geraten
mit dem Infotainment des Fahrzeugs, kdnnen wahrend der Mietdauer eingegebene Daten im Fahrzeug gespeichert werden.
Der Vermieterist zu einer Ldschung dieser Daten nicht verpflichtet. Sofern der Mieter eine Ldschung dieser Daten wiinscht,
hat er sie vor Riickgabe des Fahrzeugs durch Zurticksetzen des Infotainment-Systems selbst durchzufihren. Sollte der
Vermieter die in dem Fahrzeug hinterlassenen Daten des Mieters I6schen oder |6schen lassen, sind sdmtliche Anspriche
des Mieters aufgrund des Verlusts dieser Daten ausgeschlossen.

4. Des Weiterensind die Fahrzeuge des Vermieters mit Ortungs- und Trackingsystemen ausgestattet, welche im Bedarfsfall
zur Feststellung des Fahrzeugstandortes eingesetzt werden konnen. Einen Bedarfsfall begriindet der Verdacht auf
Diebstahl oder Unterschlagung sowie Unfalle oder Pannen und eine versaumte Fahrzeugriickgabe.

5. Samtliche Daten, die der Mieter vor, wahrend und nach der Mietzeit vom Vermieter zur Nutzung des Fahrzeugs und mit
dem Fahrzeug in Verbindung stehender Systeme zur Verfligung gestellt bekommen hat sowie Zugangsdaten und
Kennworter, hat der Mieter von Zugriff durch Dritte zu schiitzen und vertraulich zu behandeln.

6. Die Datenschutzerklarung des Vermieters ist flir den Mieter auf der Website des Vermieters unter dem Punkt
.Datenschutz” einsehbar.

XXVI. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam
oder undurchfiihrbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der AGB im Ubrigen unberiihrt. An die Stelle der unwirksamen
oder undurchfiihrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchfiihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der
wirtschaftlichen Zielsetzung am nachsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchfiihrbaren
Bestimmung verfolgt haben.

XXVIL. Erfiillungsort/Gerichtsstand

Erfillungsort fir alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Sitz des Vermieters. AusschlieBlicher Gerichtsstand fir

alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit der Mieter Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermdgen ist, der Sitz
des Vermieters. Das gilt auch, wenn der Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder seinen Wohnsitz oder
der gewdhnliche Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Gender-Hinweis: Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen ménnlich, weiblich und divers
(m/w/d) beim generischen Maskulinum verzichtet. Es ist eine grammatisch mdnnliche Bezeichnung, hat mit dem biologischen Geschlecht laut
Definition nichts zu tun. Sémtliche Personenbezeichnungen gelten folglich gleichermaRen fiir alle Geschlechter.



	I. Anwendungsbereich
	II. Mieter und berechtigte Fahrer
	III. Reservierung
	IV. Zahlung und Kaution
	V. Mietpreis
	VI. Rechnungsstellung
	VII. Nebenkosten
	VIII. Kündigung des Mietvertrags
	IX. Auslandsfahrten
	X. Ordnungswidrigkeiten
	XI. Maut
	XII. Übergabe des Fahrzeugs
	XIII. Mietzeit
	XIV. Rückgabe des Fahrzeugs
	XV. Allgemeine Sorgfaltspflicht
	XVI. Wartung und Reparaturen
	XVII. Verhalten bei Unfällen und Schäden
	XVIII. Bestehender Versicherungsschutz
	XIX. Haftung des Mieters
	XX. Haftungsreduzierung
	XXI. Entfall der vertraglich vereinbarten Haftungsreduzierung
	XXII. Schadenersatzpflicht des Mieters
	XXIII. Haftung des Vermieters
	XXIV. Verjährung
	XXV. Datenerfassung und -verarbeitung
	XXVI. Salvatorische Klausel
	XXVII. Erfüllungsort/Gerichtsstand

